[image: ]
Entwurf
29. März 2026

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Stab

 





[image: ]
Baudirektion
Tiefbauamt
2/2


Lärmsituation und Lärmschutz
Dieses Formular dient als Übersicht zur Lärmsituation und zeigt auf, welche Abklärungen und Angaben für die lärmrechtliche Prüfung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für neue oder wesentlich geänderte Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen zu erbringen sind (insbesondere Art. 22 Umweltschutzgesetz, USG und Art. 31 Lärmschutzverordnung (LSV). Die gemachten Angaben sind verbindlich. Das Formular ist von der Bauherrschaft zu unterzeichnen und mit den Baugesuchunterlagen einzureichen. Die Abschnitte 1 bis 3 sind immer auszufüllen, Abschnitt 4, falls Immissionsgrenzwert-Überschreitungen verleiben, und Abschnitt 5, falls eine Ausnahmebewilligung beantragt wird.
	Gemeinde:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Bauvorhaben:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Gesuchsteller:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Nutzungsplanung / Empfindlichkeitsstufen / Belastungsgrenzwerte
	Nutzungszone: 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Empfindlichkeitsstufe:
	ES II ☐
	ES III ☐
	ES IV ☐


Im Bauverfahren gelten grundsätzlich die Immissionsgrenzwerte (IGW) der entsprechenden Empfindlichkeitsstufe (ES). Sonderbauschriften oder Gestaltungspläne können zusätzliche lärmrechtlich relevante Bestimmungen enthalten.
	☐	Gestaltungsplan / Sonderbauvorschrift?
	Name / Jahr:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	☐	Vorschriften Lärmschutz
	
	

	
	
	☐	Planungswerte einhalten
	
	

	
	
	☐	Lärmschutzmassnahme vorsehen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	☐	Lärmgutachten erstellen
	


Lärmquellen / Beurteilungspegel
Sind spezifische Lärmquellen vorhanden?
In der Lärmübersicht für Bauvorhaben im GIS-Browser sind die Einflussbereiche der unten aufgeführten spezifischen Lärmquellen dargestellt. Allenfalls sind weitere Lärmquellen relevant (z.B. Industriebetriebe oder nicht abgebildete Gemeindestrassen). Link zum GIS-Browser Geoportal Kanton Zürich
	☐	Eisenbahn
	☐	Flughafen
	☐	Schiessanlage
	☐	Strasse

	☐	Andere:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	☐	Geplante:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	☐	Lärmquelle 1:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	Wohnräume
	Betriebsräume

	
	
	Tag
	Nacht
	Tag

	
	Beurteilungspegel [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Immissionsgrenzwerte [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Überschreitungen [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben


	☐	Lärmquelle 2:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	Wohnräume
	Betriebsräume

	
	
	Tag
	Nacht
	Tag

	
	Beurteilungspegel [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Immissionsgrenzwerte [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Überschreitungen [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben


	☐	Lärmquelle: Flughafen Zürich

	
	
	Wohnräume
	Betriebsräume

	
	
	Tag
	Nacht
	Tag

	
	Beurteilungspegel [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Immissionsgrenzwerte [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Überschreitungen [dB(A)]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Schalldämmung Aussenhülle [dB]
	Wert eingeben	Wert eingeben	Wert eingeben
	
	Schalldämmung Aussenhülle De ≥ 36 dB
	☐	Schallschutznachweis bei Baueingabe (Beilage)


Einhaltung der Bestimmungen gemäss Art. 22 Abs. 1 USG
Können die Immissionsgrenzwerte an allen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen eingehalten werden?
	☐	Ja
	 lärmrechtliche Anforderungen erfüllt

	☐	Nein
	 Lärmgutachten erstellen, Bauvorhaben optimieren, erneut prüfen ob IGW-Überschreitungen verbleiben.


Sind die Immissionsgrenzwerte nicht bei sämtlichen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen eingehalten, dürfen Neubauten und wesentliche Änderungen von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen bei Einhaltung von Art. 22 Abs. 2 USG nur bewilligt werden, wenn seitens Bauherrschaft nachgewiesen wird, dass alle in Betracht fallenden Massnahmen geprüft und die verhältnismässigen Massnahmen ergriffen wurden. Der entsprechende Nachweis kann in das Lärmgutachten integriert oder in einer separaten Darlegung der Massnahmenoptimierung erbracht werden und ist mit dem Baugesuch einzureichen.
(Cercle Bruit-)Vollzugshilfe zu Artikel 22 Absatz 1 USG


Falls die IGW trotz lärmtechnischer Optimierung weiterhin überschritten sind:
	☐	Es wurden alle in Betracht fallenden Massnahmen geprüft, die verhältnismässigen Massnahmen in das Projekt integriert, und begründet warum die nicht ergriffenen Massnahmen als unverhältnismässig erachtet werden. Es verleiben nach Optimierung gemäss Art. 22 Abs. 1 USG weiterhin IGW-Überschreitungen.


Wenn alle verhältnismässigen Massnahmen ausgeschöpft wurden, kann eine Bewilligung erteilt werden, wenn die Bestimmungen gemäss einer der Ziffern (1.,2.,3.) nach Art. 22 Abs. 2 a USG erfüllt ist, und der bauliche Mindestschutz nach Art. 21 USG gegen Aussen- und Innenlärm angemessen und verhältnismässig verschärft wird.


Einhaltung der Bestimmungen gemäss Art. 22 Abs. 2 USG
Folgende Bestimmungen nach Art. 22 Abs. 2 Bst. a. USG werden erfüllt:
	☐	Ziffer 2: Mindestens die Hälfte der lärmempfindlichen Räume verfügt über ein Fenster unter IGW (im Lärmgutachten aufzeigen).

	ODER
	
	

	☐	Ziffer 3: Die Wohnung verfügt über mindestens ein Fenster in einem lärmempfindlichen Raum und über einen privat nutzbaren Aussenraum unter IGW (im Lärmgutachten aufzeigen).

	ODER
	
	

	☐	Ziffer 1: Bei den lärmbelasteten Wohneinheiten wird eine kontrollierte Wohnraumlüftung installiert und es ist entweder ein Kühlsystem vorhanden oder bei mindestens einem Raum sind die IGW an einem Fenster eingehalten.
Bei einer provisorischen Minergie-Zertifizierung (keine Fensterlüftung oder Abluftanlagen mit Aussenluftdurchlässen (ALD) zulässig) sind keine weiteren Angaben anzukreuzen. Ansonsten sind die Anforderungen die Frischluftzufuhr und Temperatur zu deklarieren.

	
	☐	Die Anforderungen nach Minergie-Standard, Minergie-P oder Minergie-A werden erfüllt. Es sind keine Systeme mit automatisierter Fensterlüftung oder ALD zulässig. Das provisorische Minergie-Zertifikat ist vor Baufreigabe einzureichen.

	
	ODER
	

	
	☐	Anforderungen Frischluftzufuhr nach Art 31 Abs. 1bis (Raumluftqualität IDA 2 aus SIA-Norm 382/1:2025, Tabelle 18 oder SIA-Norm 382/5:2021, Ziffer 5.2.4) sind eingehalten durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Tabelle 1, Lösungen 5-11 gemäss Norm SIA 382/1:2025).

	
	UND
	

	
	☐	Anforderungen Temperatur nach Art 31 Abs. 1bis (Figur 4: «Anforderungen an Räume mit natürlicher oder mechanischer Lüftung, während diese beheizt oder maschinell gekühlt sind» aus SIA-Norm 180:2014; hohe sommerliche Raumtemperaturen gemäss SIA-Norm 380/2:2022, Ziffer 3.2.4) sind eingehalten durch: 

	
	
	☐	Aktives oder passives Kühlsystem. Bevor eine aktive Kühlung eingesetzt werden darf, müssen gemäss SIA 380/2:2022 bauliche und energetische Anforderungen eingehalten werden. Zusätzlich ist nachzuweisen, dass die Anforderungen an Räume mit natürlicher oder mechanischer Lüftung, während diese beheizt oder maschinell gekühlt sind gemäss SIA 180:2014 sowie die hohe sommerliche Raumtemperatur gemäss SIA 380/2:2022, Ziffer 3.2.4 eingehalten sind.

	
	
	ODER

	
	
	☐	Mindestens in einem Raum pro Wohneinheit an einem Fenster sind die IGW am Tag und in der Nacht eingehalten.

	
	
	UND

	
	
	Nachweis eines der folgenden Verfahren zur Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes (Einreichen vor Baufreigabe):

	
	
	☐	Verfahren 1 (Einfache Kriterien und Nachweis der Nachtauskühlung) nach Norm SIA 180:2014.

	
	
	☐	Verfahren 2 (Nachweis der Nachtauskühlung und Nachweis für den Sonnenschutz) nach Norm SIA 180:2014.

	
	
	☐	Verfahren 3 (Simulation) nach Norm SIA 180:2014 oder Nachweis nach Norm SIA 380/2:2022, Ziffer 3.2.4.

	
	
	☐	Nachweis durch Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Verschärfte Schalldämmanforderungen gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. b. USG
Schalldämmung gegen Aussenlärm: Die Verschärfung der Anforderungen gilt raumweise für die von IGW-Überschreitungen betroffenen lärmempfindlichen Räume. Die Anforderungswerte De in Abhängigkeit der Lärmbelastung und Empfindlichkeit der Nutzung sind den entsprechenden Tabellen auf der Webseite der Fachstelle Lärmschutz zu entnehmen.
Schalldämmung gegen Innenlärm (Luftschall innen, Trittschall, gebäudetechnische Anlagen): Es gelten die erhöhten Anforderungen gemäss Norm SIA 181:2020. Die Verschärfung gilt bei IGW-Überschreitung für die ganze betroffene Wohneinheit.
Die Einhaltung der verschärften Schalldämmanforderungen ist spätestens vor Baufreigabe mittels einem Schallschutznachweis zu erbringen (i.d.R. Private Kontrolle, Formular S).
Ausnahmebewilligung gemäss Art. 22 Abs. 3 USG (Bestimmungen gemäss Art. 22 Abs. 2 USG nicht erfüllbar)
Können die Anforderungen nach Art. 22 Abs. 2 Bst. a USG bei Fluglärm oder bei einem kleinen Anteil der Wohneinheiten grosser Wohnüberbauungen (maximal zehn Prozent der Wohneinheiten) nicht eingehalten werden, darf die Baubewilligung ausnahmsweise erteilt werden. Ausnahmen können nur gewährt werden, wenn ein überwiegendes Interesse am Bauvor-haben besteht, und die kantonale Behörde zustimmt. 
Wenn eine Ausnahmebewilligung beantragt wird, sind die Abklärungen zu Art. 22 Abs. 1 und 2 USG trotzdem durchzuführen. Zusätzlich ist stichhaltig zu begründen, weshalb die Anforderungen gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. a. Ziffer 1 nicht erfüllt werden können.
	☐	Beilagen: Lärmgutachten, Nachweis Lärmoptimierung, Begründung weshalb KWL und Kühlsystem nicht möglich sind, Interessenabwägung der zuständigen kommunalen Behörde



	Gesuchsteller, Ort und Datum:
	Unterschrift:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
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